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Zitat von Alterra

Bei mir gab es damals zentrale Prüfungen, da ging nichts verkürzen oder verlängern.
Ist das heute anders?

Die gibts soweit ich weiß im BA/MA System nicht mehr. Man ist fertig, wenn man fertig ist. Je
nach Uni/Prüfungsamt kann es aber sein, dass es nur bestimmte Zeitfenster im Semester gibt,
in denen Zeugnisse ausgestellt werden.

Edit: Dass die Uni Erfurt so ein dummes Verfahren zur Zeugniserstellung hat (feste Termine im
September und März), ist nicht Schuld des Schulamtes. An der Uni Jena gäbe es das Problem
nicht. Aber so ist das eben. Darüber Aufregen ist unsinnig.
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